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Sporthallen Verhaltensempfehlungen für Vereinssport 

 

 

• Kein Zutritt für Personen mit 
- SARSCoV2-Infektion 
- Quarantänemaßnahmen 
- allgemeinen und respiratorischen Krankheitssymptomen (wie z.B. Fieber, Hals-
schmerzen, Atemnot, Husten, Schnupfen, Geruchs- und/oder Geschmacksverlust) o.ä. 

Allgemeine „Verhaltensempfehlungen“ aus der 16. BayIfSMV 

• Mindestabstand von 1,5 Meter -wo immer möglich- einhalten; einschließlich 
Umkleiden, Sanitäranlagen und Duschen 

• Auf ausreichende und regelmäßige Handhygiene achten. 

• Tragen einer Maske (mindestens medizinische Gesichtsmaske) in Innenräumen, mit 
der Ausnahme bei der direkten Sportausübung sowie für Kinder unter 6 Jahren 

• Vermeidung unnötiger Kontakte, besonders in Einrichtungen und bei Veranstaltungen 
mit Publikumsverkehr. 

• Trainer müssen vor Hallennutzung eine Unterweisung unterschrieben haben und sich 
über die aktuellen Regelungen zur Hallennutzung informieren. 

• Reinigung und Desinfektion der Sportgeräte nach jeder Nutzung! 

• Ein sportartenspezifisches Hygieneschutzkonzept wird empfohlen. 

• Beim Verlassen der Sporthalle: Sind alle Fenster und Türen zu und alle Lichter aus ??? 
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